
Nachteilsausgleich LRS und Dyskalkulie - Was heißt
das eigentlich genau?
Beitrag von „Karl-Dieter“ vom 5. Dezember 2015 14:56

Für Sek 1 in NRW gilt:

Nachteilsausgleich (z.B. mehr Zeit, andere Aufgaben) wird von der Klassenkonferenz
beschlossen. Kann, ist aber keine Pflicht.

Was sofort in Kraft tritt ist, ist die sog. "Schutzmaßnahme", sprich Rechtschreibung wird nicht
gewertet. Das ist KEIN Nachteilsausgleich.
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